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Von Betrug bis Ersatzkleingeld –
Falschmünzerei in römischer Zeit

Das Münzwesen der römischen Kaiserzeit wirkt auf 
den ersten Blick zweckmäßig, klar strukturiert und 
von staatlichen Instanzen streng kontrolliert. Doch 
bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein vielschich-
tigeres Bild. Denn die römische Münze entwickelte 
sich nach einem im Vergleich zu vielen mediterranen 
Nachbarn späten Beginn keineswegs nur geradlinig, 
zumal das Münzwesen von politischen und öko-
nomischen Entwicklungen stets stark beeinfl usst 
wurde. Eine Konstante lässt sich aber während 
der langen römischen Geldgeschichte vom späten 
4. Jahrhundert v.  Chr. bis in ihre Ausläufer in der 
byzantinischen Epoche bzw. im frühen Mittelalter 
verfolgen: die Falschmünzerei.

Die Falschmünzerei existiert im Grunde seit der 
Erfi ndung der Münze. Bereits die ältesten bekann-
ten Geldstücke, die im 7. Jahrhundert v.  Chr. in 
Kleinasien entstanden, wurden in täuschender Ab-
sicht nachgeahmt, eine Praxis, die bekanntlich bis 
zum heutigen Tag andauert. Doch was verstehen 
wir heute, und was verstanden die Römer unter 
Falschmünzerei? Ist jede Münze falsch, die nicht im 
Auftrag von staatlichen Instanzen und im Rahmen 
offi zieller Produktionsstätten hergestellt wurde?

Aus heutiger Sicht würde man diese Defi nition be-
jahen (und nun auch auf Papiergeld beziehen), doch 
in der Antike bot sich ein weitaus differenzierteres 
Bild. Es gab nicht nur eigentliche Fälschungen im 
Sinne von täuschenden Nachahmungen aus minder-
wertigem Metall, deren Erzeuger ihren Profi t aus 
der Differenz des Metallwertes generierten (Abb.  1), 
sondern auch Imitationen unterschiedlichster Art, 
deren nicht-offi zieller Charakter aber teilweise auf 
den ersten Blick zu erkennen war und die demnach 
nicht in täuschender Absicht hergestellt wurden 
(Abb.  2 und 6)1.

Diese unterschiedlichen Phänomene, von täu-
schenden aurei aus vergoldetem Blei bis zu unan-
sehnlichen, massenweise produzierten Nachprägun-
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d Münzgussformen aus Ton mit den Abdrücken von severischen Denaren aus der Colonia Ulpia Traiana (Xanten).

gen von Kleingeld lassen sich unter dem Sammelbe-
griff „inoffi zielle Nachahmungen“ zusammenfassen. 
Der gemeinsame Nenner dieser Münzen besteht 
darin, dass sie nicht in offi ziellen Münzstätten bzw. 
ohne explizite staatliche Autorisierung hergestellt 
wurden. Die terminologische und inhaltliche Ab-
grenzung der einzelnen Phänomene ist jedoch nicht 
einfach und in der Forschung umstritten; mit mo-
derner Geldtheorie wird man der antiken Realität 
und Praxis kaum gerecht.

Die rechtlichen Grundlagen

Die Problematik hängt auf der einen Seite mit der 
Lückenhaftigkeit, Widersprüchlichkeit und Kom-
plexität der erhaltenen römischen Gesetzestexte zu-
sammen, auf der anderen Seite aber mit der bunten 
Vielfalt der erhaltenen römischen Münzen, die nicht 
in offi ziellen Prägestätten hergestellt wurden.

Die erhaltenen Rechtsquellen zur Falschmünzerei 
gehen auf die unter Sulla eingeführte lex Cornelia 
testamentaria nummaria (um 81   v.  Chr.) zurück, 
die das Nachahmen oder Verschlechtern von Edel-
metallmünzen unter Strafe stellt2. Im Verlaufe der 
Kaiserzeit wurde dieses Gesetz laufend ergänzt; 
die ausführlichsten Versionen stammen aus dem 3. 
Jahrhundert n.  Chr.: Iulius Paulus schreibt: (1) lege 
Cornelia testamentaria tenetur [.  .  .] quive nummos 
aureos argenteos adulteraverit, laverit, confl averit, 
raserit, corruperit, vitiaverit, vultuque principum 
signatam monetam praeter adulterinam reproba-
verit: honestiores quidem in insulam deportantur, 
humiliores autem aut in metallum dantur aut in 
crucem tolluntur, servi autem post admissum ma-
numissi capite puniuntur [.  .  .]. (5) [.  .  .] quive aes 
inauraverit, inargentaverit, quive cum argentum 
aurum poneret, aes stannumve subiecerit, falsi po-
ena coercetur3.
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„In der lex Cornelia testamentaria wird festge-
halten [.  .  .], wer Gold- oder Silbermünzen fälscht, 
auswäscht, einschmilzt, beschneidet, beschädigt, 
verschlechtert, oder wer Münzen mit dem Bildnis 
des Kaisers zurückweist (abgesehen von Fälschun-
gen): honestiores werden auf eine Insel verbannt, 

humiliores entweder in die Minen geschickt oder 
ans Kreuz geschlagen; Sklaven aber nach der Tat 
[.  .  .] mit dem Tode bestraft [.  .  .]. (5) Wer unedles 
Metall vergoldet oder versilbert, wer Gold mit Silber 
zusammenlegt, wer Buntmetall oder Zinn unterlegt, 
erleidet eine Strafe für Fälschung.“

Abb.  1 Links: Denar des Augustus, nach 2 v.  Chr. in Lugdunum (Lyon) geprägt. Rechts: Subaerate Fälschung des 
gleichen Typs.
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Abgesehen von der akribischen Aufzählung al-
ler verbotenen Manipulationen und den je nach 
sozialem Status differenzierten schweren Strafan-
drohungen fällt vor allem auf, dass Münzen aus 
Kupferlegierungen – mithin die im kaiserzeitlichen 
Alltag dominierenden Sesterze, Dupondien, Asse 
und die selteneren und nur sporadisch ausgegebenen 

Kleinmünzen Semis und Quadrans – nicht erwähnt 
werden. Wahrscheinlich bedeutet dies tatsächlich, 
dass deren Nachahmung zunächst nicht verboten 
war. Auch die numismatische Evidenz weist in diese 
Richtung, wie unten ausgeführt wird.

Im 4. Jahrhundert n.  Chr. kommt ein wesentliches 
neues Element hinzu: Die Münzverbrechen werden 

Abb.  2 Links: As des Augustus mit dem Bildnis des Tiberius, um 12–14 n.  Chr. in Lugdunum (Lyon) geprägt. Rechts: 
Nachprägung des gleichen Typs.
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nun nicht mehr den Fälschungsdelikten zugerechnet, 
sondern den maiestas-Vergehen. Nicht mehr die of-
fi zielle Münze steht nun im Zentrum des Schutzes, 
sondern die darauf abgebildete und herausgebende 
Autorität, der Kaiser. Spätestens 393 n.  Chr. wird 
auch Kleingeld aus unedlem Metall ausdrücklich 
gesetzlich geschützt4.

Archäologische und numismatische 
Quellen

Wie setzte sich der römische Geldverkehr im Alltag 
zusammen? In welchem Ausmaß hatten die Zeitge-
nossen mit Falschgeld zu kämpfen? Das Geld, dessen 
Herstellung die römische Gesetzgebung verbot, ist 
physisch vor allem dank der in den letzten Jahrzehn-
ten enorm gestiegenen Bedeutung der archäologi-
schen Numismatik immer besser bekannt geworden. 
Funde aus Grabungen lassen klarer erkennen, wie 
vielfältig der tägliche Münzumlauf war, und dem-
entsprechend hat sich das Interesse der Forschung 
an Fälschungen, Imitationen und Nachahmungen 
in jüngerer Zeit intensiviert.

An dieser Stelle werden lediglich einige der wich-
tigsten Gruppen dieser Grauzone der römischen 
Geldwirtschaft vorgestellt; für einen vollständige-
ren Überblick sei auf die in Anmerkung 1 zitierte 
Literatur verwiesen. Alle Gold- und Silbermünzen 
mit unedlem Kern, also die so genannten subaeraten 
oder plattierten Münzen (Abb.  1), werden im fol-
genden als Fälschungen bezeichnet, mit dem wert-
freieren Begriff Imitationen hingegen Gruppen von 
Nachahmungen, die im 1., 3. und 4. Jahrhundert 
n.  Chr. in den nordwestlichen Provinzen als eigent-
liche Epidemien auftraten und die angesichts ihrer 
stets nur regionalen Verbreitung kaum ohne die 
Tolerierung zumindest der lokalen und regionalen 
Autoritäten erklärbar sind.

Ein alltägliches Phänomen:
subaerate Fälschungen

Die bekannteste Gruppe von römischem Falsch-
geld sind die bereits erwähnten subaeraten Mün-
zen. Diese bestehen aus einem Kern aus unedlem 
Metall, der unter einer meist hauchdünnen Schicht 
von Edelmetall (Gold oder Silber, je nach dem 
nachgeahmten Vorbild) verborgen wurde. Da das 
spezifi sche Gewicht der Falschmünzen dem ech-

ten Vorbild möglichst nahe kommen musste, um 
nicht sofort Verdacht zu erregen, wurde im Falle 
von Goldmünzen oft Blei verwendet, im Falle von 
Silbermünzen hingegen Kupferlegierungen. Wie all-
täglich subaerate Münzen waren, zeigt ein Zitat 
des Petronius aus dem 1. Jahrhundert n.  Chr. Der 
neureiche Trimalchio, der sich stets um geistreiche 
Bonmots bemüht, stellt dabei folgenden etwas ge-
suchten Vergleich an:

Quod autem [.  .  .] putamus secundum litteras dif-
fi cillimum esse artifi cium? Ego puto medicum et 
nummularium: medicus, qui scit quid homunciones 
intra praecordia sua habeant [.  .  .]; nummularius, 
qui per argentum aes videt5.

„Welches Gewerbe aber halten wir für das schwie-
rigste nach den Wissenschaften? Ich meine, der Arzt 
und der Geldwechsler: Der Arzt, der weiß, wie 
die Menschen im Innern beschaffen sind; [.  .  .] der 
Geldwechsler, der durch das Silber hindurch das 
Kupfer sieht.“

Petronius muss die spezielle Fähigkeit des nummu-
larius, der unter dem Silber (einer falschen Münze) 
den unedlen Kern aus Kupfer sieht, nicht weiter 
erläutern, da das Phänomen der Fälschungen den 
Zeitgenossen offensichtlich geläufi g war, denn sub-
aerate Fälschungen bildeten einen stetigen Bestand-
teil des römischen Münzumlaufs. Für die öfters 
geäußerte Vermutung, subaerate Münzen seien pa-
rallel zu massiven Silber- und Goldprägungen in 
offi ziellen Münzstätten hergestellt worden, gibt es 
keine beweiskräftigen Belege. In Wirklichkeit waren 
es wohl ausschließlich private Falschmünzer, die 
aus der Differenz zwischen Gold oder Silber und 
dem weitaus billigeren Buntmetall Profi t zogen6.

Subaerate Goldmünzen sind in relativ geringer 
Zahl bekannt, doch sagt dies über ihre Verbreitung 
im antiken Umlauf wenig aus: Ihr Fehlen in Horten 
erklärt sich durch die vorgängige Selektion, denn 
wer Edelmetall hortete, achtete akribisch auf die 
Qualität seiner Wertsachen und sonderte verdächtige 
Münzen aus. In seltenen Fällen werden gefälsch-
te Goldmünzen in Siedlungen gefunden, wo aber 
aurei und solidi auf Grund ihres hohen Wertes als 
Einzelverluste ohnehin nur in sehr geringer Zahl 
anfallen. Der Anteil falscher Goldmünzen dürfte 
jedoch in der antiken Realität weitaus größer ge-
wesen sein, als die erhaltenen (bzw. publizierten) 
Exemplare zunächst vermuten lassen.
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Eine im Alltag viel bedeutendere – wenn auch aus 
der Sicht der Zeitgenossen sicherlich unwillkom-
mene – Rolle im Münzumlauf spielten subaerate 
Fälschungen von Silbermünzen. Doch wie im Falle 
der Goldmünzen unterliegen auch offi zielle und 
falsche Silberprägungen unterschiedlichen Erhal-
tungsbedingungen. Auch subaerate Silbermünzen 
sind in Horten wegen der Tendenz zu sorgfältiger 
Selektion krass unterrepräsentiert7, in Siedlungen 
als Einzelfunde hingegen wahrscheinlich überreprä-
sentiert, da eindeutig als Fälschungen erkennbare 
Exemplare wenn nicht weggeworfen, so doch zu-
mindest ohne besondere Wertschätzung aufbewahrt 
und verwendet wurden. Eine Notiz Plinius’ des 
Älteren, nach der falsche Denare – es wird sich 
dabei ebenfalls um subaerate Münzen gehandelt 
haben – bisweilen als besonders wertvoll galten, 
dürfte eher anekdotischen Wert haben:

mirumque, in hac artium sola vitia discuntur et 
falsi denarii spectatur exemplar pluribusque veris 
denariis adulterinus emitur8.

„Es ist erstaunlich, dass man allein in dieser Kunst 
[Geldprüfung] Kenntnisse der Verfälschung erwirbt, 
und man betrachtet einen falschen Denar und kauft 
ihn für mehrere echte.“

Subaerate Münzen waren im gesamten Imperium 
verbreitet. Um so erstaunlicher ist es, dass bisher 
erst zwei Werkstätten archäologisch nachweisbar 
sind, in denen solche Prägungen hergestellt wur-
den: in Augst (Augusta Raurica, Schweiz) und in 
Châteaubleau (Seine-et-Marne, Frankreich)9. Einige 
weitere Produktionsorte können allerdings durch 
Fundkonzentrationen von Münzen, die mit iden-
tischen Stempeln geprägt wurden, zumindest indi-
rekt lokalisiert werden10. Die Funde aus der 1981 
entdeckten Werkstatt in Augusta Raurica erlauben 
die schrittweise Rekonstruktion des Herstellungs-
prozesses (Abb.  3): Zunächst goss man Bronzestäbe 
mit einer Länge von ca. 7  cm, die in 10 Segmente un-
terteilt waren; die einzelnen Segmente trennte man 
danach mit Hilfe eines Meißels ab und hämmerte 
sie zu runden, fl achen Rondellen, den Schrötlingen. 
Diese wurden anschließend versilbert: In Augusta 
Raurica wurde Silbergranulat aufgeschmolzen, doch 
sind auch andere Verfahren belegt, wie etwa das 
Umhüllen des Bronze-Schrötlings mit einer dünnen 
Edelmetallfolie. Zuletzt folgte die Prägung: Der 
Schrötling wurde auf den fi xierten Unterstempel 

gelegt, darüber der frei geführte Oberstempel. Ein 
kräftiger Hammerschlag genügte, um das in die 
Stempel spiegelbildlich eingravierte Münzbild in 
den versilberten Bronzeschrötling einzuprägen.

Neben der größten Gruppe von Falschmünzen, 
den subaeraten Prägungen, sind weitere, sehr unter-
schiedliche und eher isolierte Gruppen von inoffi -
ziell hergestellten Münzen bekannt, meist Produkte 
kleiner, oft kurzlebiger Werkstätten. Eine in tech-
nologischer Hinsicht besondere Stellung nehmen 
dabei die so genannten subferraten Imitationen 
ein. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um 
Nachahmungen von Kleingeld (also nicht um ei-
gentliche Fälschungen), die aus einem Eisenkern mit 
Buntmetall-Überzug bestehen und hauptsächlich in 
den nordwestlichen Provinzen und im Donauraum 
belegt sind11. Der für die Herstellung von subfer-
raten Münzen erforderliche technische Aufwand 
ist ganz erstaunlich, zumal die Gewinnspanne 
angesichts des geringen Wertes der produzierten 
Einheiten gering war.

Epidemien von Nachahmungen

Neben dem ständigen „Grundrauschen“ inoffi ziel-
ler Nachahmungen und Fälschungen im römischen 
Münzumlauf lassen sich mehrfach eigentliche Epi-
demien feststellen, in denen zeitlich und regional 
begrenzt jeweils enorme Mengen von Imitationen 
zirkulierten.

So lässt sich eine eigentliche Welle in der ersten 
Hälfte des 1. Jahrhunderts n.  Chr. beobachten, als 
in den nordwestlichen Provinzen Nachprägungen 
von Assen, den gebräuchlichsten Kupfermünzen, 
in unterschiedlichster Qualität und in großer Zahl 
zirkulierten (Abb.  2). Viele dieser Münzen waren 
auf Grund von Stil, Machart und Gewicht auf den 
ersten Blick als inoffi zielle Produkte zu erkennen, 
dennoch konnten sie problemlos zirkulieren. Diese 
Imitationen wurden während mehrerer Jahrzehnte 
hergestellt: Sie waren eine willkommene und unab-
dingbare Ergänzung, um die Kleingeldversorgung 
in jenen Gebieten zu gewährleisten, deren Bedarf 
an Assen durch die offi ziellen Münzstätten in 
Lyon und Rom nicht gedeckt werden konnte. Denn 
die Romanisierung der nordwestlichen Provinzen 
ging mit einer dichten Monetarisierung einher, die 
einen enormen Bedarf an Kleingeld für alltägliche 
Transaktionen nach sich zog. Einen Höhepunkt 
erlebte die Produktion von nachgeprägten As-
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sen unter den Kaisern Claudius und Nero, als 
durch die Einstellung der Kleingeldprägung in 
der Münzstätte von Rom in den Jahren um 42 bis 
63/ 64 n.  Chr. eine zusätzliche Unterversorgung 
eingetreten war. Inoffi zielle Prägestätten prägten 
in jenen Jahren Unmengen von Imitationen von 

Assen. Erst nach der Wiederaufnahme der Klein-
geldprägung in Rom und Lyon unter Nero war 
eine auch den Ansprüchen der Provinzen genügen-
de Kleingelddecke gewährleistet; die Herstellung 
von Nachahmungen ging nun dementsprechend 
drastisch zurück.

Abb.  3 Funde aus der Falschmünzerwerkstatt von Augusta Raurica, Insula 50, um 200 n.  Chr. Links: Prägestempel 
(Eisen) mit dem eingravierten Bild der Rückseite eines Denars für Lucilla. Mitte: segmentierte Bronzestäbe. Rechts: 
(von oben): Abgetrenntes Segment, fl achgehämmertes Segment (Schrötling), zwei versilberte Schrötlinge; zwei subaerate 
Denare mit dem Portrait des Commodus.
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Das Problem der
„Falschmünzerförmchen“

Seit dem 2. Jahrhundert n.  Chr. lassen sich erneute 
Epidemien von inoffi ziellen Münzen feststellen. Zu-
nächst ist eine auf Britannien beschränkte Gruppe 
von lokal nachgeahmtem Kleingeld zu nennen12. 
Etwas später, vor allem seit severischer Zeit, tre-
ten in den nordwestlichen Provinzen massenweise 
Imitationen auf, die in Tonformen gegossen wur-
den13: In den Donauprovinzen stellte man haupt-
sächlich Nachahmungen von Kleingeld aus Kupfer 
oder Bronze her14, in Britannien und im gallisch-
germanischen Raum hingegen imitierte man vor 
allem Silberdenare (Introbild und Abb.  4–5)15. Man 
verwendete dazu aber nicht Silber, sondern Kupfer-
Zinn-Legierungen. Die Qualität der nachgegossenen 
Denare war durchaus täuschend und belegt, dass 
sie als solche in Umlauf gebracht wurden (Abb.  5) 
– und somit als Fälschungen, wie es auf den ersten 
Blick scheint; dementsprechend werden die Ton-

formen in der deutschsprachigen Forschung auch 
meist als „Falschmünzerförmchen“ bezeichnet. 
Doch ein starkes Argument relativiert diese Ein-
schätzung: Man kennt heute gegen 100 Fundorte 
von Münzgussformen des 3. Jahrhunderts n.  Chr., 
die ausschließlich in den nordwestlichen Provinzen 
liegen. Außerdem ist ein großer Teil dieser For-
men von einer bemerkenswerten technologischen 
Einheitlichkeit. Eine rein private Fälschertätigkeit 
würde aber wohl mit einer reichsweiten Verbrei-
tung und einer insgesamt zeitlich unbeschränkten 
Aktivität von kleinen Falschmünzerwerkstätten 
einhergehen, die ihre Produkte mit individuellen 
Methoden anfertigten – genau so, wie wir es von 
den subaeraten Prägungen kennen. Die zeitliche, 
räumliche und technologische Einheitlichkeit der 
meisten Gussformen lässt wohl nur den Schluss zu, 
dass wir es nicht mit rein privaten Fälschungen zu 
tun haben, sondern mit einer organisierten Maß-
nahme größeren Stils. Während das enorm häufi ge, 
aber räumlich und zeitlich begrenzte Vorkommen 

Abb.  4 Münzgussformen aus Ton mit den Abdrücken von severischen Denaren. Augusta Raurica, Insula 8. Um 250 
n.  Chr.
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von Gussformen eindeutig für ein epidemisches 
Phänomen spricht, ist dessen Datierung innerhalb 
des 3. Jahrhunderts n.  Chr. problematisch: Die 
Hauptmasse der kopierten Denare stammt zwar 
aus severischer Zeit (193–235 n.  Chr.), doch es fällt 

auf, dass die zahlenmäßig umfangreichsten Funde 
von Gussformen stets auch einige Abdrücke jünge-
rer Münzen enthalten16. Außerdem sind vereinzelt 
Tonformen belegt, die Abdrücke von severischen 
Denaren mit späteren Münzen bis zu Aurelianus 

Abb.  5 Links: Denar des Caracalla aus Silber, geprägt in Rom, 209 n.  Chr. 2,89  g. Rechts: Nachgegossener Denar mit 
dem Bildnis des Caracalla aus einer Kupfer-Zinn-Legierung. Nach 209 n.  Chr.
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(270–275 n.  Chr.) kombinieren17. Generell ist die 
Praxis des Nachgießens demnach wahrscheinlich 
deutlich jünger als die Hauptmasse der imitier-
ten Münzen und wohl erst um die Mitte des 3. 
Jahrhunderts n.  Chr. zu datieren; in eine Zeit, in 
der offi zielle Silbermünzen in zu geringer Zahl in 
die nordwestlichen Provinzen gelangten, um den 
dortigen Bedarf zu decken18.

Reformen und ihre Folgen

Die letzten Vertreter der gegossenen Imitationen 
gehören aber bereits in eine Zeit, in der sich der 
Münzumlauf von Grund auf verändert hatte19: Der 
Antoninian, ein um 214 n.  Chr. eingeführter Dop-
peldenar, verdrängte die anderen Nominale und 
degenerierte innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer 
unansehnlichen Münze mit äußerst geringem Silber-
gehalt. In den Jahren um 266–271 n.  Chr. erreichten 
die Produkte der Münzstätte in Rom ihren qualita-
tiven Tiefstand, begleitet von inoffi zieller Prägetätig-
keit in der Münzstätte selbst. Die Münzreform des 
Kaisers Aurelianus (270–275 n.  Chr.), eine Reaktion 
auf die Zerrüttung des Münzwesens, ging mit einer 
Verringerung des Prägevolumens einher, welches 
insbesondere in den nordwestlichen Provinzen bald 
zu einer ungenügenden Versorgung mit offi ziellen 
Münzen führte.

Die Reaktion ließ nicht auf sich warten: Massen-
weise prägte man nun in Gallien und Britannien 
Imitationen von Antoninianen, in erster Linie Nach-
ahmungen von Münzen des Gallischen Sonderrei-
ches. Die Antoninian-Imitationen, insbesondere jene 
für Divus Claudius II., zirkulierten teilweise bis in 
die ersten Jahrzehnte des 4. Jahrhunderts n.  Chr. 
und verbreiteten sich schließlich vom Nordwesten 
bis nach Nordafrika und Kleinasien.

In Ägypten wurden um 312–317 n.  Chr. Kup-
fermünzen in großen Mengen nachgegossen, deren 
Herstellung regional und zeitlich aber beschränkt 
blieb. Diese Produktionen sind offensichtlich mit 
Änderungen in der offi ziellen Kleingeldprägung 
und einem damit verbundenen Mangel an Münzen 
verbunden20. Eine allerdings weitaus kleinere regio-
nale Welle von Imitationen entstand etwas später im 
Balkanraum, als um 318–325 n.  Chr. massenweise 
Bronzemünzen nachgeprägt wurden21. Auch hierbei 
dürfte es sich um eine regionale Maßnahme gegen 
Kleingeldmangel handeln. Aus denselben Gründen 
kam es in den nordwestlichen Provinzen um 330–

345 (Abb.  6) und 354–358 n.  Chr. zur epidemischen 
Nachprägung von Bronzemünzen. Die Analyse der 
Imitationen von Münzen der Jahre 354–358 n.  Chr. 
im gallisch-germanischen Raum zeigt, dass deren 
Anteil am Umlauf desto höher war, je intakter eine 
Region die Germaneneinfälle der Jahrhundertmitte 
überlebt hatte22.

Letzte Epidemien von inoffi ziellen Münzen er-
folgten im 5.–6. Jahrhundert n.  Chr., als der Klein-
geldumlauf im Nahen Osten, insbesondere in Ägyp-
ten, zu einem beträchtlichen Teil aus Imitationen 
von Kleinbronzen bestand, von gegossenen Exem-
plaren, für deren Herstellung man auch weitaus 
ältere Münzen als Prototypen verwendete, bis hin 
zu Prägungen schlechter Qualität und sogar unge-
prägten Kupferschrötlingen23. Der Kleingeldumlauf 
wurde seit der Wende zum 5. Jahrhundert n.  Chr. 
auf Grund der stark eingeschränkten Produktion 
offi zieller Aes-Münzen generell heterogener und 
umfasste offenbar in allen Gegenden sowohl Altstü-
cke des 4. Jahrhunderts n.  Chr. als auch Imitationen 
unterschiedlichster Machart24.

Zwischen Fälschung und Ersatzgeld: 
Tendenzen und Probleme

Die verschiedenen Wellen von inoffi ziellen Nachah-
mungen werden durch eine Gemeinsamkeit verbun-
den: Ihr Auftreten ist jeweils massiv, aber zeitlich 
und/ oder räumlich begrenzt. Dies unterscheidet sie 
deutlich von anderen Phänomenen wie etwa den 
subaeraten Silbermünzen, die sozusagen jederzeit 
und in allen Gegenden des Imperiums zirkulierten, 
da die Falschmünzerei an sich eine unvermeidliche 
Begleiterscheinung aller Geldwirtschaften ist. Die 
Begrenztheit der geschilderten epidemischen Wellen 
lässt darauf schließen, dass ihnen eine jeweils ebenso 
klar zu umreißende Ursache zu Grunde liegen muss: 
ein Mangel an bestimmten Nominalen im Münz-
umlauf, dem man mit entsprechenden Maßnahmen 
abzuhelfen suchte. In der Tat entstanden alle ge-
schilderten Phänomene in Situationen, in denen der 
Bedarf an bestimmten Münzen in kurzer Zeit stark 
angewachsen oder die Menge an verfügbaren Münzen 
einschneidend reduziert worden war. Zwei Folgerun-
gen ergeben sich daraus: Obschon diese Produktionen 
im Sinne der Gesetzgebung teilweise durchaus als 
Fälschungen zu gelten hatten (man denke an die 
nachgegossenen Denare), scheint es sich doch eher um 
regionale wirtschaftliche Maßnahmen zu handeln, 
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Abb.  6 Links: Bronzemünze des Constantius II., 337–340 n.  Chr. in Lugdunum (Lyon) geprägt. Rechts: Nachprägung 
des gleichen Typs.
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wenn auch teilweise in einer rechtlichen Grauzone; 
dass die Hersteller durchaus Gewinn aus ihrer Tätig-
keit schlagen konnten, widerspricht der Einschätzung 
der epidemischen Nachahmungen als ökonomische 
Phänomene nicht. Die negativen Konnotationen, 
die oft mit inoffi ziellen Nachahmungen verbunden 
werden, sind also nur insofern angebracht, als die-
sen tatsächlich eine ungenügende Geldversorgung 
vorausging; umgekehrt sind aber die inoffi ziellen 
Nachahmungen Ausdruck einer funktionierenden 
Münzwirtschaft, die man mit allen Mitteln erhalten 
wollte. Gerade im späten 3. Jahrhundert n.  Chr., als 
Unmengen von nachgeprägten Antoninianen den 
Münzumlauf dominierten, dürfte die Monetarisie-
rung der Gesellschaft ein bisher nicht bekanntes 
Ausmaß erreicht haben.

Die aus heutiger Sicht irritierende Koexistenz von 
offi ziellen und inoffi ziellen Münzen bedingte un-
terschiedliche Ebenen des Münzumlaufs: Obschon 
es kaum denkbar ist, dass man beispielsweise für 
16 der unansehnlichsten Nachprägungen von früh-
kaiserzeitlichen Assen (Abb.  2, rechts) einen echten 
Silberdenar erhielt (Abb.  1, links) – dies würde dem 
offi ziellen Wertverhältnis entsprechen –, spielten 
diese Münzen nachweislich eine große Rolle im 
Alltag. Ebensowenig hätte man im frühen 3. Jahr-
hundert n.  Chr. 25 nachgegossene Denare (Abb.  5, 
rechts) gegen einen aureus einwechseln können. Und 
doch konnte die alltägliche lokale Münzwirtschaft 
offensichtlich durchaus mit Nachahmungen funkti-
onieren, sofern darüber ein lokaler oder regionaler 
Konsens herrschte. Das Scharnier zum offi ziellen 
Münzumlauf, dem man sich spätestens bei Steuer-
zahlungen anzupassen hatte, konnten Geldwechsler 
bilden, welche die Imitationen entsprechend geringer 
bewerteten oder einfach zurückwiesen. Dass man 
sich der unterschiedlichen Qualität zwischen offi -
ziellen und inoffi ziellen Münzen durchaus bewusst 
war, zeigt sich daran, dass sich letztere fast aus-
schließlich durch Einzelfunde in Siedlungen doku-
mentieren lassen; in der antiken Alltagsrealität war 
der Kleingeldumlauf demnach weitaus heterogener, 
als man zunächst annehmen möchte. In die gleiche 
Richtung weist die Selektion zu Gunsten offi zieller 
Prägungen, die jeder Hortbildung vorausging: Die 
Zeitgenossen wussten durchaus zwischen offi ziellen 
Prägungen und Nachahmungen zu unterscheiden. 
Das Lavieren zwischen unterschiedlichen Ebenen 
des Münzumlaufs widerspiegelt einen pragmatischen 
Umgang mit Münzen, in dessen Rahmen improvi-
sierte monetäre Maßnahmen akzeptiert wurden, so 

lange keine bessere Lösung verfügbar war25. Wäh-
rend man Kleingeld in fast jeder Form akzeptieren 
musste und sich offensichtlich auf diese Heteroge-
nität einzustellen verstand, schwand die Toleranz, 
je wertvoller die nachgeahmten Nominale waren. 
Im Alltag zahlte man ohne zu zögern mit eindeu-
tigen Surrogaten auch schlechtester Qualität, doch 
Ersparnisse wurden ausschließlich in möglichst gu-
ter Münze angelegt. Im Gegensatz zu verlorenen 
Geldbeuteln, die durchaus ein buntes Gemisch an 
guten und weniger guten Münzen enthalten können, 
fi nden sich in Edelmetallhorten deshalb so gut wie 
nie Nachahmungen oder subaerate Fälschungen.

Anmerkungen
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